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 Veröffentlicht am 29.01.1957

Norm

ASVG §332 F

StPO §47 Ad

Rechtssatz

Der Rechtssatz, daß weder der Zessionar noch der Erbe des Verletzten, soweit es sich nicht um Ansprüche nach dem §

1327 ABGB handelt, die der Erbe unmittelbar aus eigenem Rechte fordern kann, ihre vom Verletzten abgeleiteten

Ansprüche im Strafverfahren geltend machen können, ;ndet auf die Fälle der Legalzession, zB nach § 332 ASVG, nicht

Anwendung.
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